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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs3 Z1;

EStG 1988 §26 Z4;

VwRallg;

Rechtssatz

§ 26 Z. 4 EStG 1988 kann in verfassungkonformer Auslegung nur die Bedeutung beigemessen werden, dass

lohngestaltende Vorschriften - für steuerliche Zwecke - eine Dienstreise nicht anders festlegen können als durch das

Abstellen auf das Verlassen des tatsächlichen Dienstortes, sie können aber einzelne Merkmale des im Gesetz

festgelegten Dienstreisebegri es, so etwa das Erfordernis des Arbeitgeberauftrages, modi zieren (vgl. das Erkenntnis

vom 20. Juni 2000, Zl. 98/15/0068).
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